
1/3

Vertrag zur Gründung der EAG - Anhang III: Vergünstigungen, die dengemeinsamen Unternehmen gewährt werden können (Rom, 25. März1957)
 
Quelle: Bundesgesetzblatt 1957 II. Hrsg. Der Bundesminister der Justiz. 19.08.1957, Nr. 23. Bonn:
Bundesanzeiger Verlagsges. m. b. H. "Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft", p. 1014-
1223.
Urheberrecht: Alle Rechte bezüglich des Vervielfältigens, Veröffentlichens, Weiterverarbeitens, Verteilens
oder Versendens an Dritte über Internet, ein internes Netzwerk oder auf anderem Wege sind urheberrechtlich
geschützt und gelten weltweit.
Alle Rechte der im Internet verbreiteten Dokumente liegen bei den jeweiligen Autoren oder
Anspruchsberechtigten.
Die Anträge auf Genehmigung sind an die Autoren oder betreffenden Anspruchsberechtigten zu richten. Wir
weisen Sie diesbezüglich ebenfalls auf die juristische Ankündigung und die Benutzungsbedingungen auf der
Website hin.
URL:
http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_eag_anhang_iii_vergunstigunge
n_die_den_gemeinsamen_unternehmen_gewahrt_werden_konnen_rom_25_marz_1
957-de-7639fc2b-7886-4078-8a8a-c60d56916b0e.html
Publication date: 05/11/2015

http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_eag_anhang_iii_vergunstigungen_die_den_gemeinsamen_unternehmen_gewahrt_werden_konnen_rom_25_marz_1957-de-7639fc2b-7886-4078-8a8a-c60d56916b0e.html
http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_eag_anhang_iii_vergunstigungen_die_den_gemeinsamen_unternehmen_gewahrt_werden_konnen_rom_25_marz_1957-de-7639fc2b-7886-4078-8a8a-c60d56916b0e.html
http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_eag_anhang_iii_vergunstigungen_die_den_gemeinsamen_unternehmen_gewahrt_werden_konnen_rom_25_marz_1957-de-7639fc2b-7886-4078-8a8a-c60d56916b0e.html


2/3

Vertrag zur Gründung der EAG - Anhang III: Vergünstigungen, die den gemeinsamen 

Unternehmen nach Artikel 48 dieses Vertrags gewährt werden können
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1. a) Anerkennung des öffentlichen Interesses für den Erwerb von Grundstücken, die für die Errichtung der 

gemeinsamen Unternehmen erforderlich sind, nach dem einzelstaatlichen Recht; 

b) Anwendung des einzelstaatlichen Enteignungsverfahrens aus Gründen des öffentlichen Interesses zur 

Herbeiführung des Grundstückerwerbs in Fällen, in denen eine gütliche Einigung nicht zustande kommt. 

2. Lizenzerteilung durch Schiedsverfahren oder von Amts wegen nach Artikel 17 bis 23 dieses Vertrags. 

3. Befreiung von allen Abgaben und Gebühren für die Errichtung gemeinsamer Unternehmen und für die 

eingebrachten Einlagen. 

4. Befreiung von Abgaben und Gebühren beim Erwerb von Grundstücken sowie von allen Gebühren für die 

Umschreibung und die Eintragung. 

5. Befreiung von allen direkten Steuern, denen die gemeinsamen Unternehmen, ihr Vermögen, ihre 

Guthaben oder Einkünfte unterliegen könnten. 

6. Befreiung von allen Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung sowie von allen Ein. und Ausfuhrverboten 

und allen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen wirtschaftlicher oder fiskalischer Art für 

a) wissenschaftliches und technisches Material, mit Ausnahme des Baumaterials und des Materials für 

Verwaltungszwecke, 

b) die Stoffe, die in dem gemeinsamen Unternehmen aufbereitet wurden oder dort aufbereitet werden sollen. 

7. Erleichterungen auf dem Gebiet des Devisenverkehrs nach Artikel 182 Absatz 6. 

8. Befreiung der im Dienste der gemeinsamen Unternehmen stehenden Staatsangehörigen der 

Mitgliedstaaten sowie ihrer Ehegatten und ihrer Familienmitglieder, für deren Unterhalt sie aufkommen, von 

Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen. 


